
Details

BBT – Berufliche Bildungsstätte  
Tuttlingen GmbH

Max-Planck-Straße 17 
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Telefon: (0 74 61) 92 90-0 
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Öffnungszeiten:
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12.30 – 16.00 Uhr

Freitag: 
8.00 – 11.45 Uhr 
12.30 – 14.30 Uhr
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AUSBILDUNG 

WEITERBILDUNG  

QUALIFIZIERUNG 
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www.bbt-tut.de





CAD/CNC MIT SOLIDCAM

DAUER
40 Unterrichtseinheiten

KURSZEITEN
23.10.2024 - 29.10.2024
Mo-Do: 08.00-15.45 Uhr, Fr: 08.00-12.05 Uhr

KOSTEN
Lehrgangskosten 600,00 Euro

INFO
Schnelleres und effektiveres Erstellen von CNC-Program-
men mit CAD.

INHALT
Grundsätzliches zu SolidCAM

Vorgehensweise
Einstellungen, Benutzeroberfläche

Vorbereitung für die NC-Jobs
Auswahl Postprozessor
Nullpunktdefinition
Rohteildefinition
Fertigteildefinition

Erstellen von NC-Jobs
Planfräsen
Profilfräsen
Taschenfräsen
Nutenfräsen
Bohrungen
Senkungen

Werkzeugverwaltung
Auswahl von Werkzeugen
Definition der Werkzeuge
Technologie in der Werkzeugverwaltung
Vorschub, Drehzahl, Sonderfunktionen

Mehrseitenbearbeitung
Definition von Nullpunkten bei der Mehrseitenbearbei-
tung
Auswahl der Geometrie
Erstellen versch. Jobs bei der Mehrseitenbearbeitung
Bearbeiten von verschiedenen Projekten mit SolidCAM

Prüfung

VORAUSSETZUNGEN
CNC-Grundkenntnisse und SolidWorks-Grundkurs

ANSPRECHPARTNER
Tina Blessing
07461 9290-24
blessing@bbt-tut.de

ABSCHLUSS
BBT-Zertifikat

FÖRDERUNGEN

ESF Plus Fachkursförderung
Ab dem kommenden Förderzeitraum – September 2023 bis
August 2024, Kursbeginne ab 1. September 2023 – werden
die Kursgebühren höher bezuschusst:

Wenn Fachkursförderung bewilligt wird, reduziert sich die
Teilnahmegebühr um 30% (bisher 25%), bei Teilnehmen-
den über 55 Jahren um 70% (bisher 50%).

Für Teilnehmende ohne Berufsabschluss um 70% (bisher
50 %). Fachkursförderung ist möglich für Mitarbeiter/-in-
nen und Personen, die ihren Wohnsitz oder Beschäfti-
gungsort in Baden-Württemberg haben. Ausgeschlossen
von der Fachkursförderung sind Mitarbeiter/-innen des öf-
fentlichen Dienstes sowie Personen mit Wohnsitz in der
Schweiz.

Nicht gefördert werden :

Beschäftigte von Bund, Ländern, Stadt- und Landkreisen,
sowie Städten und Gemeinden Beschäftigte von Transfer-
gesellschaften


